
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 542 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

In Bezug auf die Gültigkeit der in den Fällen der §§ 535, 538 bis 540 von dem Schi2er abgeschlossenen Rechtsgeschäfte

finden die Vorschriften des § 528, Abs. 2, Anwendung.
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